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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.03.1986 

Geschäftszahl 

85/14/0146 

Rechtssatz 

Für die Lösung der Frage nach dem Ausmaß der der Nebenbetriebseigenschaft unschädlichen "Fremdzukäufe" 
sind die Regeln des § 30 Abs 9 BewG auch nicht analog heranzuziehen. Eine Heranziehung wurde auch durch 
das AbgÄG 1984 nicht angeordnet. 


